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Regierungsratswahl:Verständnis fürdieWirtschaftoderWeltanschauungen?
«Diese fünf wollen es noch
einmal wissen»,
Ausgabe vom 22. April

Ich wage die Aussage: Der
Wirtschaft hat sich alles zu
unterordnen. Bevor Sie auf-
schreien, lassen Sie mich
erklären. Die Wirtschaft ist ein
umfassender Begriff. Ein
Unternehmen muss Ertrag
generieren. Das geschieht,
wenn die Einnahmen die
Kosten übersteigen. In den
Kosten sind auch Aufwendun-
gen enthalten, die ein Unter-
nehmen nicht direkt zu tragen
hat: Behebung von Schäden an
unserer Umwelt, Rehabilita-
tionskosten für überforderte
Mitarbeitende, um nur zwei
Beispiele zu nennen. Ein
Unternehmen ist wirtschaft-
lich, wenn es unter Berücksich-

tigung aller Kosten einen
Mehrwert schafft.

Sie und ich, ob mit linkem
oder rechtem Gedankengut,
wir alle sind Teil der Wirt-
schaft, ja wir sind die Wirt-
schaft! Wir alle leben von der
Wirtschaft. Es ist Aufgabe
einer verantwortungsvollen
Regierung dafür zu sorgen,
dass in einem optimalen
Umfeld Unternehmen wirt-
schaftlich arbeiten können.
Zum Wohle von uns allen.
Dafür braucht es Regierungs-
mitglieder mit dem nötigen
Verständnis für die Wirt-
schaft. Das Verständnis dafür
fällt nicht vom Himmel. Man
muss es sich erarbeiten:
Durch Ausbildung, Weiterbil-
dung, eigene Erfahrungen in
verantwortlichen Führungs-
positionen, im Auf- und Aus-

bau eines eigenen, erfolgrei-
chen Betriebes.

Denken Sie, dass eine
sympathische Frau, die als
Sozialarbeiterin, als Integra-
tionsbeauftragte, als Bereichs-
leiterin und Mitglied der
erweiterten GL bei einem
Jugendprojekt gearbeitet hat,
wirklich über die Qualifikation
verfügt, um die Verantwortung
für ein Departement mit
allenfalls gegen 2000 Mit-
arbeitenden zu übernehmen?
Dass sie in der Lage ist, für die
Wirtschaft und damit für uns
alle optimale Voraussetzungen
zu schaffen? Jedoch Dr. Armin
Hartmann und Claudia Huser
verfügen über die nötigen
Kompetenzen. Sie gehören in
den Regierungsrat.

MarcusMichelotti, Meggen

Gibt es objektive Kriterien
betreffend Eignungen und
Qualifikationen für Kandidie-
rende in Exekutiven, aktuell
für die Luzerner Regierung?
Aus meiner Sicht klar nein.
«Jemand» nennt und wünscht
sich unverzichtbar nötige
Voraussetzungen für ein Regie-
rungsratsmandat. Ein anderer
«jemand» sieht und beurteilt
das genau gegenteilig.

Es ist meines Erachtens gut
und richtig, dass Frauen und
Männer mit verschiedenen
Charakteren, Kompetenzen
und vielseitigen Lebenserfah-
rungen eine Regierung bilden.
Eine Regierung soll die Vielfäl-
tigkeit in der Politik und Bevöl-
kerung widerspiegeln.

Wichtig scheint mir, dass in
einer Regierung verschiedene
Weltanschauungen vertreten

sind. Es braucht Kandidieren-
de, die sich auf bestandene,
innovative Zielsetzungen von
Parteien beziehen können. Die
Parteiprogramme der SP
liefern das, verständlich und
mit nachvollziehbaren Zielen.

Für den Kanton Luzern war
es 1958 eine weise Einsicht, die
sozialdemokratische Partei mit
ihren erfolgreich erprobten
Haltungen an der Regierung
teilhaben zu lassen. Es ist gut,
die SP endlich wieder in die
Regierung zu wählen. Die
Haltung der SP trägt verlässlich
zur wünschenswerten Vielfalt
in unserer Regierung bei. Ich
empfehle deshalb die SP-Politi-
kerin Ylfete Fanaj für die Wahl
in den Regierungsrat.

Xaver Vogel,Menzberg,Mitglied
Christlich Soziale Vereinigung dieMitte

«Schon längst imStraflager
amSteineklopfen»
«Russland droht Schweizer
Journalisten»,
Ausgabe vom 20. April

Der russische Botschafter hat
der Schweiz eine Lektion erteilt,
wie Meinungs- und Pressefrei-
heit seinem Heimatland unter
Putin gehandhabt werden. Es
ist leider nicht zu erwarten, dass
in unserem Land die Möchte-
gern-Pazifisten von linksgrün
und die Putin-Freunde von
rechts diese Lektion verstanden
haben. Die autoritär-verblende-
ten Putin-Unterstützer der SVP
(etwa die Nationalräte Roger
Köppel und Andreas Glarner)
werden weiter dessen Liedlein
singen und die linksgrünen
Utopisten (wie Nationalrat
Glättli und Bundesrat Berset)

werden weiter die Friedenschal-
mei spielen.

Die Meinungsfreiheit, die
diese Mitbürger in unserem
Land in Anspruch nehmen,
existiert unter Putin längst
nicht mehr. Würden diese
Politiker und Journalisten im
heutigen Russland so kritisch
gegen die Regierung auftreten,
wie sie es hier gefahrlos tun
können, wären sie schon längst
im sibirischen Straflager am
Steine klopfen, bei einem
Unfall ums Leben gekommen,
vergiftet oder erschossen.

Schon Revolutionär Lenin
nannte die Politiker im Wes-
ten, die ihm irgendwie zupass
kamen, «nützliche Idioten».

Philipp Schwitter, Sachseln

Der Löwenzahn, der jeden Frühling Wiesen in ein Meer von Goldgelb
verwandelt, hat je nach Region einen anderen Namen. Im Luzerni-
schen sagen wir oft etwas grob Söiblueme. Leserbild: Walter Huwiler, Luzern

Goldgelb ziert den Sonnenberg

Nachdenken
lohntsich
«Dieser Verzicht ist eine
Bereicherung»,
Ausgabe vom 15. April

Vielen Dank für diese tollen
Menü-Vorschläge, es ist eine
Freude und sicher auch ein
Genuss diese auszuprobieren.
Es ist nicht immer leicht, bei
der Ernährung neue Wege zu
gehen. Aber mit dem Wissen,
dass es auch um das Wohl der
Tiere und um den Schutz der
Natur geht, lohnt es sich
darüber nachzudenken.

ElianeMaurer, Ruswil

Erfolgerzielt
«Bauern fordernMassnahmen
gegen Krähen»,
Ausgabe vom 18. April

Ja es gibt sie, diese gefrässigen
Vögel! Es gibt aber auch ein
homöopathischeres Mittel, das
von Landwirten mit Erfolg
eigesetzt wird. Übrigens wirkt
es auch bei anderen Vögeln,
die auf Grundstücken an
ungünstigen Orten Kot fallen
lassen. Ich habe es erfolgreich
eingesetzt, indem ich es im
Wurzelbereich eines Baumes
ausbrachte, wo Vögel nachts
sassen und ihr Geschäft erle-
digten. Die waren danach für
einige Wochen in der Nacht
nicht mehr dort. Ich wünsche
allen Landwirtinnen und Land-
wirten ein gutes Mais-Jahr!

UrsulaWinistörfer-Würsch,Malters,
Bio- undNaturgarten-Fachfrau

Die E-Mail-Adresse für Leser-
briefe lautet forum@chmedia.ch.

Ratgeber

Ichwillbestimmen,wermichbeiUrteilsunfähigkeitvertritt
Vorsorge Ich (w., 63, alleinstehend, kinderlos), möchte gerne selbst bestimmen, wer sich um mich und meine Ange-
legenheiten kümmert, wenn ich einmal nicht mehr selber urteilsfähig bin. Wie kann ich das machen, wen kann ich
beauftragen, und was genau muss bzw. kann ich alles festlegen?

Jede Person kann für den Fall
ihrer dauernden Urteilsunfä-
higkeit mit einem Vorsorgeauf-
trag eine andere natürliche
oder juristische Person beauf-
tragen, sie in ihren Angelegen-
heiten – seien diese persönli-
cher oder finanzieller Art – so-
wie im Rechtsverkehr zu
vertreten. Auch unter Ehegat-
ten wird für die umfassende
gegenseitige Vertretung bei
Urteilsunfähigkeit ein Vorsor-
geauftrag benötigt.

Wichtig ist, dass der Auf-
traggeber oder die Auftragge-
berin im Vorsorgeauftrag die
Aufgaben der beauftragten
Person genau umschreibt. Es
empfiehlt sich, eine vertraute
Person zu bestimmen und im
Vorfeld die vorgesehenen
Aufgaben mit der beauftragten
Person zu besprechen. Möglich
ist es, die Aufgaben auf mehre-
re Personen zu verteilen. So
kann beispielsweise eine

Person für die persönlichen
Angelegenheiten (Personen-
sorge) und eine Person für die
finanziellen Angelegenheiten
(Vermögenssorge) eingesetzt
werden.

VonHandgeschriebenoder
vonNotarbeurkundet
Der Vorsorgeauftrag ist entwe-
der eigenhändig zu errichten
oder durch einen Notar bzw.

eine Notarin öffentlich zu
beurkunden. Bei der eigenhän-
digen Errichtung muss der
Vorsorgeauftrag von Anfang bis
Ende von der auftraggebenden
Person selbst niedergeschrie-
ben, datiert und unterzeichnet
werden. Der Vorsorgeauftrag
kann anschliessend bei der
hierfür zuständigen Stelle
gegen eine Gebühr hinterlegt
werden. Zusätzlich kann die
Errichtung eines Vorsorgeauf-
trages dem zuständigen Zivil-
standsamt mitgeteilt und in
einem zentralen Register
eingetragen werden, damit die
Behörde bei Eintritt der Urteils-
unfähigkeit vom Vorsorgeauf-
trag Kenntnis erhält.

Selbstverständlich steht es
der auftraggebenden Person
frei, den Vorsorgeauftrag jeder-
zeit zu widerrufen oder anzu-
passen, solange sie urteilsfähig
ist. Die beauftragte Person ist
zudem nicht verpflichtet, den

Auftrag anzunehmen. Sie kann
die Übernahme ablehnen oder
das Mandat jederzeit kündi-
gen. Deshalb empfiehlt es sich,
einen oder mehrere Ersatzvor-
sorgebeauftragte zu definieren.

KesbmussAuftrag
legitimieren
Stellt die Erwachsenenschutz-
behörde Kesb fest, dass eine
Person urteilsunfähig ist, hat
sie sich zu erkundigen, ob bei
ihr ein Vorsorgeauftrag hinter-
legt oder beim zuständigen
Zivilstandsamt das Bestehen
eines Vorsorgeauftrags regist-
riert ist. Liegt kein Vorsorgeauf-
trag vor, so hat sie die gesetz-
lich vorgesehenen Massnah-
men zu prüfen. Liegt hingegen
ein Vorsorgeauftrag vor, so
prüft die Behörde, ob die
Voraussetzungen für die Wirk-
samkeit (sog. Validierung) des
Vorsorgeauftrages eingetreten
sind. Nimmt die beauftragte

Person den Auftrag an, wird ihr
von der Erwachsenenschutzbe-
hörde eine Urkunde ausge-
stellt, welche die Befugnisse
der beauftragten Person wie-
dergibt und sie gegenüber
Dritten legitimiert.

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

FionaGedon
Rechtsanwältin, Notarin, Voser
Rechstsanwälte KIG Baden,
www.voser.ch

Kurzantwort

Ein Vorsorgeauftrag ist für Perso-
nen in jedem Alter sinnvoll. Er
muss handgeschrieben, datiert
und unterzeichnet sein. Alterna-
tiv kann man das Dokument öf-
fentlich beurkunden lassen.
Letztlich gibt die Kesb grünes
Licht, damit der Vorsorgeauftrag
in Kraft treten kann. (heb)

ANZEIGE

luzernerzeitung.ch

Wir spielen Ihnen
die Information zu,
damit Sie mit Ihrer
Argumentation
immer wieder
einen Volltreffer
landen.
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